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Einleitung 

Dieser Bericht dient gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Erneuerbare-Energien Gesetz 2014 (EEG 
2014), der die Berichtspflicht nach § 52 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2012 zum 01. August 2014 abgelöst hat, 
jeweils in Verbindung mit der Ausgleichsmachanismusverordnung (AusglMechV) der Erläuterung der 
nach § 8 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 1 und §§ 34 ff. EEG 2009, EEG 2012 bzw. EEG 2014 ausgeglichenen 
Energiemengen und Vergütungszahlungen im vorstehend genannten Berichtsjahr.  
 
Der Netzbetreiber ist gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 verpflichtet, einen entsprechenden 
Bericht auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Dieser Pflicht kommt die Stadtwerke Neustadt a. 
d. Aisch GmbH – nachfolgend NEUSTADTWERKE genannt – mit diesem Dokument nach.  
 
Grundsystematik 
 
Die gemäß §§ 23 bis 51 EEG 2014 durch den aufnahmeverpflichteten Verteilnetzbetreiber an die 
Anlagenbetreiber ausbezahlten Vergütungen und Prämien werden gemäß § 57 EEG 2014 durch den 
vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber, abzüglich der nach § 18 Abs. 2 
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) ermittelten vermiedenen Netzentgelte, dem 
aufnahmeverpflichteten Verteilnetzbetreiber erstattet. 
 
Datenermittlung 
Meldungen von Anlagenbetreibern an die Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH 
 

Von den EEG-Anlagenbetreibern, deren Anlagen an das Netz der NEUSTADTWERKE angeschlossen 
sind, wurden die für die Vergütungszahlungen und den bundesweiten Ausgleich erforderlichen Daten 
gemäß § 71 EEG 2014 angefordert, sofern diese Zahlen nicht bereits vorlagen.  
Die Anlagenstammdaten je EEG-Anlage sowie die eingespeisten Energiemengen einschließlich der 
Vergütungszahlungen (Bewegungsdaten) sind auf unserer Internetseite veröffentlicht.  
 
Meldungen der Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH an die TenneT TSO GmbH 
 

Die für den bundesweiten Ausgleich erforderlichen Daten wurden gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 
an die TenneT TSO GmbH übermittelt. Die auf die einzelnen Energieträger aggregierten Daten (siehe 
Anlage) wurden durch einen Wirtschaftsprüfer entsprechend § 75 EEG 2014 einzeln bescheinigt. 
Jeweils ein Exemplar der Bescheinigung wurde der TenneT TSO GmbH zur Verfügung gestellt.  
 
Anlagen 

1) Aggregierte Daten lt. Testat  
2) Anlagenstamm EEG-Anlagen 2016 (separate Datei) 
3) Einspeisemengen EEG-Anlagen 2016 (separate Datei) 
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Anlage 1 „Aggregierte Daten lt. Testat“  
 
Einspeisevergütung nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014:  
 

Energieträger Kaufmännisch 
abgenommene Strommenge Einspeisevergütung  

  [kWh] [€] 
Wasserkraft 0,000 0,00 
Deponiegas 0,000 0,00 
Klärgas 170,000 15,86 
Grubengas 0,000 0,00 
Biomasse 21.750,000 5.096,02 
Geothermie 0,000 0,00 
Windenergie an Land 0,000 0,00 
Windenergie auf See 0,000 0,00 
Solar 4.909.839,910 1.670.919,91 
Summe 4.931.759,910 1.676.031,79 

 
Die oben unter dem Energieträger „Solar“ ausgewiesenen Vergütungen beinhalten die nachfolgenden 
Vergütungen für selbst verbrauchten Solarstrom i.S.d. § 33 Abs. 2 EEG in der am 31.03.2012 geltenden 
Fassung (Selbstverbrauchsvergütung). Die korrespondierenden selbst verbrauchten Strommengen sind in 
den oben ausgewiesenen Strommengen nicht enthalten und nachfolgend angegeben: 
 
Selbstverbrauchsvergütung        [EUR] 20.174,62 
Selbstverbrauchte Strommenge  [kWh] 190.350,00 

 

Vermiedene Netznutzungsentgelte nach § 57 Abs. 3 EEG 2014: 

Energieträger vNNE [€] 
Wasserkraft 0,00 
Deponiegas 0,00 
Klärgas 0,20 
Grubengas 0,00 
Biomasse 50,02 
Geothermie 0,00 
Windenergie an Land 0,00 
Windenergie auf See 0,00 
Solar 10.831,04 
Summe 10.881,26 

 

Zusammenfassung: 

  Zahlung [€] 
Einspeisevergütung und Selbstverbrauchsvergütung 1.676.031,79 
 + Marktprämie 0,00 
 + Förderung für Flexibilität 0,00 
 – vermiedene Netznutzungsentgelte (vNNE) 10.881,26 
Zwischenergebnis 1.665.150,53 
 – EEG-Umlage für Eigenversorgung für das Jahr 2016 inklusive Zinsen 1.294,25 
 – EEG-Umlage für Eigenversorgung für Vorjahre 0,00 
Zwischenergebnis 1.294,25 
 + Nachträgliche Korrekturen nach § 62 EEG 2014 0,00 
Saldo 1.663.856,28 

 


